
347 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des· Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (307 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Glücks­
spielgesetz geändert wird (Glücksspielgesetz-

Novelle 1976) 

Die Eingriffe in das Glücksspielmonopol des 
Bundes nahmen in letzter Zeit stark zu. Sie be­
trafen voral1e~ die unbefugte Durchführung 
von Glücksspielen, die nur in staatlich beauf­
sichtigten Spielbanken durchgeführt werden dür­
fen. Um nun diesen Eingriffen in das Glücks­
spielmonopol wirksam begegnen zu können, 
sieht der vorliegende' Gesetzentwurf Knderun­
gen der mit diesem Problemkreis zusammen­
hängenden Bestimmungen des Glücksspielge­
setzes vor. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den er­
wähnten Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
22. Oktober 1976 in Verhandlung genommen. 
Im Zuge der Verhandlungen brachten die Abge­
ordneten Mühlbach,er und Dr. Leiben­
f r 0 steinen gemeinsamen Abänderungsantrag 
elll. 

Hiezu wird folgendes bemerkt: 

Zu § 22 Abs. 1Z. 5: 

Durch die Neuregelung der Z. 5 des Abs. 1 
des § 22 entfällt die Bestimmung, daß der Preis 
für alle Besucher in gleicher Höhe festzusetzen 
ist, gleichgültig, an welchem Spiel sie im Rahmen 
der Spielbank teilnehmen. 

Zu § 27 Abs. 2: 

Die Neufassung des Abs. 2 des § 27 dient im 
Interesse einer besonders auf dem Gebiet des 
Spielbankwesens erforderlichen klaren Gesetzes­
lage als Grunqlage für eine s.aubere und unan-

Kunstätter 
Berichterstatter 

fechtbare Vollziehung lediglich zur Klarstellung, 
daß die Spieleinsätze mit Pt:opagandajetons, die 
den Spielern unentgeltlich überlassen wurden, 
nicht in die Bemessungsgrundlage der Spielbank­
abgabe einzubeziehen sind. 

Zu den Art. 11 und IV: 

Mit dieser einjährigen übergangsfrist soll den 
Veranstaltern, die derzeit erlaubte Warenaus­
spielapparate mit Warengewinnen im Werte von 
mehr als .20 S betreiben, ,die Umstellung auf die 
neuen gesetzlichen Vorschriften wirt'schaftlich er­
leichtert werden. 

Zu Art. III: 

Mit der Ausnahme dieser Spiele aus dem 
Glücksspielmonopol soll einem Bedürfnis haupt­
sächlich der ländlichen Bevölkerung entgegenge-
kommen werden. . 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem Be­
richterstatter die Abgeordneten M ü h I b ach e r, 
Dr. Kor e n und Dr. B r 0 es i g k e sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dr. An d r 0 s c h 
beteiligten, wurde der Gesetzentwurf unter Be­
rücksichtigung des erwähnten Abänderungsan­
trages mit Stimmenmehrheit angenommen. Der 
nunmehrige Gesetzestext - wie er vom Finanz­
und Budgetausschuß angenommen wurde - ist 
diesem Bericht beigedruckt. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e­
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 10 22 

De. Tull 
Obmann 

.j. 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird 

(Glücksspielgesetz-Novelle 1976) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 169/1962, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 407/1974, wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 1 bis 4 haben zu lauten: 

,,§ 1. (1) Glücksspiele im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind SpieIe, bei denen Gewinn und Ver­
lust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall 
abhängen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, durch Verordnung bestimmte Spiele 
als Glücksspiele im Sinne des Abs. 1 zu bezeich­
nen. 

§ 2. (1) Ausspielungen sind GLücksspiele, bei 
denen der Unternehmer (Veranstalter) den 
Spielern für eine vermögensrechtliche Leistung 
eine Geg,enleisrung in Aussicht stellt. 

(2) Eine Ausspielung mittels eines Glücksspiel­
apparates liegt vor, wenn die Entscheidung über 
Gewinn und Verlust durch eine mechanisch'e 
oder elektronische Vorrichtung herbeigeführt 
wird. 

(3) Ein Glücksspielautomat ist ein Glücksspiel­
apparat, der nach Einwurf von Geld oder Spiel­
marken die Entscheidung über Gewinn und Ver­
lust selbsttätig herbeiführt oder der den Gewinn 
selbsttätig ~usfolgt. 

§ 3. Das Recht zur Durchführung von Glücks­
spielen, insbesondere aller Arten von Ausspie­
lungen, wie Lotto und Toto, Klassenlotterie, 
sonstige Lotterien, Roulette und rouletteähnliche 
Spiele, Tombolaspiele, Glückshäfen und Juxaus­
spielungen, sowie das Recht zum Betrieb von 
Spie1banken ist, soweit in diesem Bundesgesetz 
nichts anderes bestimmt wird, dem Bund vor­
behalten (Glücksspielmonopol). 

§ 4. (1) Glücksspiele, die nicht in Form einer 
Ausspielung durchgeführt werden, unterliegen 
nicht dem Glücksspielmonopol, wenn weder ein 
Bankhalter mitwirkt noch der Einsatz 2 S über­
steigt. 

(2) Ausspielungen mittels eines Glücksspiel­
autom:lJten unterliegen nicht dem Glücksspiel­
monopol, wenn der Einwurf den Betrag oder 
den Gegenwert von 2 S und der Gewinn den 
Betrag oder den Gegenwert von 20 S nicht über­
steigen. Andere Ausspielungen mittels eines 
Glücksspielautomaten dürfen nicht durchgeführt 
werden. 

(3) Ausspielungen mittels eines Glücksspiel­
apparates mit Ausnahme von Ausspielungen 
mittels eines Glücksspielautomaten und Glücks­
spiele, die nicht in Form einer Ausspielung 
durchgeführt werden,· dürfen, soweit sie dem 
Glücksspielmonopol unterliegen, nur In .e1ll'er 
Spielbank durchgdührt werden." 

2. Der § 8 hat zu lauten: 

,,§ 8. Die Ausgabe der Wettscheine und die 
Entgegennahme der Wettscheine und der Wett­
einsätze einschließlich der Verwaltungskostenhei­
träge kann natürlichen Personen sowie Personen­
gesellschaften des Handelsrechtes und juristischen 
Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland 
überlassen werden (Lottokollektanten)." 

3. Der § 22 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. Die Spielzeit in den Spielbanken und der 
Preis der Eintrittskarten. " 

4. Der § 27 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Spielbankenabgabe ist von den J ahres­
bruttospieleinnahmen eines jeden Spielbankbe­
triebes gesondert zu berechnen. Unter Jahres­
bruttospieleinnahmen sind die im Kalenderjahr 
dem Spielbankbetrieb zugekommenen Spielein­
sätze und die demSpielbankbetrieb für die 
überlassung von Spieleinrichtungen von den 
Spielern geleisteten Vergütungen abzüglich der 
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vom Spielbankbetriebausgezahlten Spielgewinne 
und jener Spieleinsätze, in Form besonders ge­
kennzeichneter, in Geld nicht einlösbarer Spiel­
marken des Spielbankbetriebes (Propaganda­
jetons) geleistet werden, zu verstehen. Die Aus­
gabe. von Propagandajetons bedarf der Genehmi­
gung des Bundesministeriums für Finanzen." 

5. Der § 28 hat zu lauten: 

,,§ 28. (1) Für die Erhebung der Spielbank­
abgabe ist das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern zuständig, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich die Geschäftsleitung der Spiel­
bankunternehmung gelegen ist. 

(2) Die SpieLbankabgabe ist am 10. des der 
Spieleinnahme folgenden Kalendermonats fällig. 
Bis zum selben Zeitpunkt hat die Spielbank­
unternehmung über die abzuführenden Beträge 
an Spielbankahgabe dem Finanzamt für Gebüh­
ren und Verkehrsteuern im Wege der Öster­
reichischren Glücksspielmonopolverwaltung eine 
nach Spielbanken gegliederte Abrechnung vor­
zulegen. Diese Abrechnung gilt als Steuererklä­
rung. 

(3) Ein Abgabenbescheid ist nur zu erlassen, 
wenn der Abgabepflichtig,e die Einreichung der 
Abrechnung (Abs. 2) unterläßt oder wenn diese 
aLs unvollständig oder unrichtig befunden wird. 

(4) Auf die Umrechnung von Tagesspielein­
nahmen in fremder Währung findet § 9 des 
Wertzollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 60, in der 
geltenden Fassung, sinngemäß Anwendung." 

6. Die Z. 1 des § 35 hat zu lauten: 

,,1. die Durchführung von Tombolaspielen, 
Glückshäfen und Juxausspielungen mit einem 
Spielkapital bis einschließlich 20 000 S an 
physische und bis einschließlich 100000 S an 
juristische Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) 
im Inland, wenn mit der Veranstaltung nicht 
persönliche Inter·essen der Veranstalter oder 
Erwerbszwecke verfolgt werden;" 

7. Der Abs. 1 des § 45 hatzulauten: 

,,(1) Zum Zwecke der überwach1lng der Ein­
haltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und des BewiHigungsbescheides durch den Ver­
anstalter hat die Bewilligungsbehörde für jede 
Ausspielung, deren Spielkapital 10000 S über­
stei'gt, eine Aufsicht zu bestellen." 

8. Der Abs. 2 des § 45 hat zu lauten: 

,,(2) Bei Ausspielungen mit einem Spielkapital 
von über 4 000 S bis einschließlich 10000 S kann 
die BewiHi,gungsbehörde ,eine Aufsicht (Abs. 1) 
bestellen, wenn sie dies für die ordnungsgemäße 
Abwicklung der Veranstaltung für notwendig 
erachtet." 

9. Der § 48 hat zu lauten: 

,,§ 48. Glückshäfen und Juxausspielungen, 
deren Spielkapital 30 000 S übersteigt, sowie 
Ziehungen bei Tombolaspielen sind auch sicher­
heitspolizeilich zu überwachen. Die notwendigen 
Kosten der überwachung hat der Veranstalter 
zu .tragen." 

10. Der Abschnitt F hat zu lauten: 

"F. Behörden und Verfahren 

§ 49. (1) Die Österreichische Glücksspiel­
monopolverwaltung hat a.uf Antrag festzustellen, 
ob ein Spiel ein dem Bund vorbehaltenes Glücks­
spiel ist. Der Antrag hat die Spielregeln zu ent­
halten. 

(2) Gegen die Entscheidung der österreichischen 
Glücksspielmonopolverwaltung ist kein opdent­
liches Rechtsmittel zulässig. 

(3) Wird ein Vorschuß im Sinne des § 76 Abs. 4 
A VG 1950 vorgeschrieben, so gilt der Antrag als 
zurückgezogen, sofern der Vorschuß nicht binnen 
14 Tagen erlegt wird. . 

(4) Für das Strafverf.ahren wegen der Durch­
führung von Ausspielungen im Sinne des §' 4 
Abs. 3 außerhalb von Spielbanken ist die Öster­
reichische Glücksspielmonopolverwaltung zu­
ständig. Sie kann sich dabei der Mitwirkung der 
Organe des öffentlichen Sicherheits dienstes be­
dienen. 

(5) Im Vel'fahren nach den Abs. 1 bis 4 hat 
die österreichisch'e Glücksspielmonopolverwaltung 
das A VG 1950 unld VStG 1950 anzuwenden. 
Für ihre Organe gilt die Bestimmung des § 39 
Abs. 2 VStG 1950." 

11. Der § 50 hat zu lauten: 

,,§ 50. (1) Des Eingriffes in das Glücksspiel­
monopol macht sich schuldig, wer 

1. den Vopschriften über das Glücksspiel­
monopol zuwider ein Glücksspiel durch­
führt, .die Bewilligungsbedingungen eines 
genehmigten Glücksspieles nicht einhält oder 
ein Glücksspiel trotz Untersagung oder nach 
Zurücknahme der Spielbewilligung durch­
führt; 

2. ohne Ermächtigung gewerbsmäßig Spielan­
teile eines dem Glücksspielmonopol des Bun­
des unterliegenden Glücksspieles oder Ur­
kunden, durch welche solche Spiel anteile 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug über­
tragen werden, veräußert oder. an andere 
überläßt. 

(2) Eingriffe in das Glücksspielmohopol wer­
den bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geld­
str<lfe bis zu 60 000 S, ansonsten mit einer Geld­
strafe bis zu 20000 S geahndet. 
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(3) Gegenstände, mit deren Hilfe in das Glücks­
spielmonopol eingegriffen wurde, unterliegen dem 
Verfall." 

12. Der Abs. 2 des § 51 hat zu lauten: 

,,(2) Die verbotene Beteiligung an einem aus­
ländischen Glücksspiel wird bei vorsätzlicher Be­
gehung mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S, 
ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S 
geahndet." 

Artikel 11 

Art. II Z. 1 des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 171/ 
1965, tritt mit 1. Jänner 1979 außer Kraft. 

ArtikellII 

Warenausspielungen mittels eines Glücksspiel­
apparates unterliegen nicht dem Glücksspiel-

monopol, wenn der Einsatz 2 S nicht über­
steigt und es sich um die .traditionellen Schau­
stellergeschäfte des "Fadenziehens", "Stoppel­
ziehens", "Glücksrades" und "Blinkers" handelt. 

Artikel IV 

Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts anderes 
bestimmt wird, mit 1. Jänner 1977 in Kraft. Die 
in Art. I Z. 1 enthaltene Bestimmung des § 4 
Abs. 2 tritt mit 1. Jänner 1979 in Kraft. 

Artikel V 

Mit ·der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut, hin­
sichtlich ,des Art. I Z. 8 Abs. 4, letzter Satz, 
,gemeinsam mit dem Bundesminister für Inneres. 
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